
folge bildungs- und leistungsmäßiger Schwächen in 
ihrem Klassen- bzw. Arbeitskollektiv isoliert sind. Sie 
suchen deshalb Bindungen zu Jugendlichen außerhalb 
ihres Kollektivs. Oft erstredet sich eine solche Entwick
lung über eine längere Zeit und beginnt bereits in den 
ersten Schuljahren. Darüber hinaus entstehen auch 
kriminelle Gruppen Jugendlicher, wenn Vorbestrafte 
oder andere negative Elemente junge Menschen um 
sich scharen und zielstrebig Gruppendelikte organi
sieren.
Kriminelle Gruppen Jugendlicher treten vorwiegend in 
der Freizeit in Erscheinung. Ein wesentlicher Grund 
dafür ist, daß es nicht genügend gelingt, eine den Ent
wicklungsproblemen und den sich verändernden in
tellektuellen, moralisch-ethischen und auch emotionalen 
Bedürfnissen der Jugendlichen entsprechende Freizeit
gestaltung zu entwickeln. Die FDJ wird in den Wohn
gebieten unzureichend wirksam. Ihre Leitungen ken
nen die Probleme der Jugendlichen, insbesondere rück
ständiger Freizeitgruppen außerhalb des Verbandes, 
nur selten, so daß diese Jugendlichen sich selbst und 
auch dem Einfluß der gegnerischen Ideologie über
lassen bleiben. Des öfteren entstanden kriminelle Grup
pen Jugendlicher, weil es im Wohnbezirk langweilig 
und eintönig war. Sie entwickelten infolge mangelhaf
ter Unterstützung eine niveaulose Freizeitgestaltung. 
Die Gründe für die Bildung krimineller Gruppen Ju
gendlicher liegen jedoch keineswegs nur in mangel
hafter Freizeitgestaltung. Sie sind auch in gestörten 
Arbeitsbeziehungen zu suchen. Insbesondere ungelernte 
jugendliche Arbeiter sind nicht fest in ihrem Arbeits
kollektiv verwurzelt. Sie haben kein echtes Erfolgser
lebnis und werden ungenügend in die kollektive Er
ziehung und Selbsterziehung einbezogen. Sie suchen 
dann Bindungen zu anderen Menschen und erliegen 
leicht rückständigen und gegnerischen Einflüssen. Man
gelhafte Berufslenkung und Erziehungsarbeit in den 
Betrieben, bürokratische Mißachtung des Berufswun
sches kann sich negativ auf die Einstellung des Jugend

lichen zur Arbeit auswirken. In manchen Betrieben 
werden Jugendliche mit der Ausführung von Arbeiten 
beauftragt, die unter ihrem Ausbildungsstand und ihrer 
Qualifikation liegen. Diese Probleme werden oft nicht 
geklärt, so daß die Jugendlichen die Freude an der 
Arbeit verlieren und unter den Einfluß rückständiger 
älterer Bürger geraten oder sich mit Jugendlichen 
ähnlicher Arbeitseinstellung zusammenschließen. Einen 
überaus schädlichen Einfluß übt die Arbeitsbummelei 
aus.'
Bei der Herausbildung krimineller Gruppen spielen oft 
Erziehungsmängel im Elternhaus eine Rolle. Viele Mit
glieder krimineller Gruppen Jugendlicher kommen aus 
gestörten und zerrütteten Familien. Sie kommen aber 
auch aus scheinbar geordneten Familienverhältnissen. 
Hier werden Kinder oder Jugendliche durch negative 
politische Beeinflussung der Eltern zu den Klassen- und 
Arbeitskollektiven und auch zu den verschiedenen ge
sellschaftlichen Organisationen in Gegensatz gebracht 
und geradezu zur spontan-anarchischen Gruppierung 
verleitet. Mangelhafte Erziehung zur Arbeitsliebe und 
zu gesellschaftlicher Verantwortung führt dazu, daß 
diese Kinder und Jugendlichen ihre Aufgaben in den 
sozialistischen Lebenskollektiven nicht erfüllen, isoliert 
bleiben und zum Zusammenschluß mit anderen er
ziehungsgefährdeten Jugendlichen neigen. Auch dort, 
wo die Eltern den Entwicklungsproblemen der Jugend 
nicht genügend Verständnis entgegenbringen, lösen 
sich die Jugendlichen nicht selten von der Familie und 
schließen sich bei mangelnder Unterstützung durch 
andere gesellschaftliche Kräfte mitunter Gruppen von 
erziehungsgefährdeten und kriminellen Jugendlichen 
an. In Schulen erweist es sich besonders als nachteilig, 
daß oft erziehungsschwachen Schülern und den kleine
ren, auf persönlicher Freundschaft beruhenden Gruppen 
von Schülern und Jugendlichen nicht die erforderliche 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, so daß sich mitunter 
auch hier allmählich kriminelle Gruppen entwickeln 
können. (wird fortgesetzt)

Können Jugendliche als Beistände in Jugendstrafverfahren 
beigeordnet werden?

i
S c h l e g e l  bejaht in seinem Beitrag „Zur gesellschaft
lichen Wirksamkeit des Jugendstrafverfahrens“ die 
Möglichkeit, Jugendliche als Beistände im Jugendstraf
verfahren beizuordnen (NJ 1965 S. 532). Folgt man den 
Darlegungen Schlegels, der sich zu Recht gegen eine 
Vermischung der prozessualen Funktionen von Bei
stand, gesellschaftlichem Verteidiger und Kollektiv
vertreter wendet und die Aufgaben des Beistandes als 
eines Verteidigers des jugendlichen Angeklagten gern. 
§ 42 Abs. 2 JGG hervorhebt, und berücksichtigt man 
die Vorarbeiten zur Strafprozeßgesetzgebung in der 
DDR, dann kann man der oben genannten Schlußfolge
rung nicht zustimmen. Sie läuft in der Endkonsequenz 
auch darauf hinaus, das Recht des jugendlichen Ange
klagten auf Verteidigung abzuschwächen.
Die Gerichte haben bei der Auswahl und Bestellung 
von Beiständen stets zu prüfen, ob es sich um solche 
Personen handelt, die die prozessuale Funktion der 
Verteidigung verwirklichen können. Sie müssen die 
Beistände rechtzeitig beiordnen, damit diese sich auf 
die Verteidigung gründlich vorbereiten können, z. B. 
durch Aktenstudium, Gespräche mit dem Jugendlichen 
u. a. m. Eventuell ist auch die Erteilung einer Sprech

erlaubnis erforderlich. Vom Beistand muß man ver
langen, daß er über genügend Lebenserfahrung und 
über solche Kenntnisse — die bestimmte Rechtskennt
nisse einschließen — verfügt, die es ihm ermöglichen, 
eine Verteidigerfunktion auszuüben. Bekanntlich wer
den an die Beauftragten des Kollektivs derartige An
forderungen nicht gestellt. Ihre Aufgaben bestehen - 
ohne hier auf die Unterschiede zwischen dem Kollek
tivvertreter und dem gesellschaftlichen Verteidiger ein
zugehen — vor allem darin, die Auffassung des Kollek
tivs über die Straftat und den Täter sowie über die 
Möglichkeit der Erziehung des Jugendlichen und der 
Beseitigung straftatbegünstigender Umstände darzu
legen.
Bereits diese Unterscheidung macht deutlich, daß zwar 
eine Zulassung Jugendlicher als Kollektivvertreter und 
als gesellschaftliche Ankläger und Verteidiger möglich 
ist, daß aber die spezifischen Anforderungen, die an 
einen Beistand gestellt werden müssen, von einem 
Jugendlichen nicht erfüllt werden können. Die obligato
rische Beiordnung eines Verteidigers - eines Rechts
anwalts oder eines Beistandes — im Jugendstrafverfah
ren ist deshalb gesetzlich festgelegt worden, weil der
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